
Kassenabrechnung

Corona-Pandemie – Update für Dermatologen
Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens und der bevorstehenden Erkältungs- 
und Grippesaison hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) diverse Sonder-
regelungen reaktiviert, die bereits in Quartal II/2020 galten. Auch die Kassenärzt-
liche Bundesvereinigung (KBV) und die Krankenkassen haben diverse weitere 
Beschlüsse gefasst. Über die für Dermatologen wichtigsten Neuregelungen infor-
miert der folgende Beitrag.

Telefonische Beratungen nach 
Nr. 01434 berechnungsfähig

Der Bewertungsausschuss hat mit 
Wirkung zum 02.11.2020 die bereits 
im Quartal II/2020 geltende EBM-
Nr. 01434 für telefonische Beratungen 
reaktiviert. Zunächst befristet bis 
zum 31.12.2020 kann die Nr. 01434 für 
telefonische Gespräche mit einer 
Dauer von mindestens fünf Minuten 
berechnet werden.

Wie im Quartal II/2020 kann die 
Nr.  01434 nur bei bekannten Patien-
ten berechnet werden. Dies sind 
 Patienten, bei denen in den Quartalen 
II/2019 bis III/2020 zumindest ein per-
sönlicher Arzt-Patienten-Kontakt in 
derselben Arztpraxis stattgefunden 
hat. Als „bekannt“ gilt auch ein  Patient, 

kannten Versicherten wieder nach 
 telefonischer Anamnese ausgestellt 
und per Post an den Versicherten 
übermittelt werden. Auch Verordnun-
gen von Krankentransporten und 
Krankenfahrten sind nach telefo-
nischer Anamnese möglich.

Abrechnung von Portokosten

Da wegen der Corona-Pandemie 
 persönliche Arzt-Patienten-Kontakte 
teilweise durch telefonische Kontakte 
bzw. die Videosprechstunde ersetzt 
werden, müssen mehr Verordnungen 
und Überweisungen postalisch zuge-
stellt werden. Befristet bis zum 
31.12.2020 kann  daher „bei medizini-
scher Notwendigkeit und Vertretbar-
keit“ und bei bekannten Patienten für 
die postalische Zustellung von Folge-
rezepten und Überweisungen die 
neue EBM-Nr.  88122, bewertet mit 
0,90 Euro, berechnet werden, und 
zwar auch neben den Nrn. 01430, 
01434 und 01435. 
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der im Quartal IV/2020  bereits in der 
Sprechstunde war.

EBM-Nr. 01434
Legende Bewertung
Zuschlag im Zusammenhang mit der Nr. 01435 .... für die telefo-
nische Beratung durch einen Arzt 

Obligater Leistungsinhalt 
�� Gespräch mit dem Patienten und/oder der Bezugsper-
son im Zusammenhang mit einer Erkrankung

�� Dauer mindestens 5 Minuten

je vollendete 5 Minuten

65 Punkte
7,14 Euro

Auch die übrigen Regelungen sind im 
Vergleich zum Quartal II/2020 unver-
ändert: 
• Die Nr. 01434 kann nur dann 

 berechnet werden, wenn im Arztfall 
keine dermatologische Grundpau-
schale berechnet wird. 

• Die Nr. 01434 ist höchstens fünfmal 
im Arztfall berechnungsfähig. 

• Für Gespräche im Zusammenhang 
mit Früherkennungsuntersuchun-
gen ist die Nr. 01434 nicht berech-
nungsfähig.

Ausstellung von Verordnungen

Befristet bis zum 31.01.2021 können 
diverse Folgeverordnungen bei be-



Verordnung

Kein Rezept mehr ohne Dosierung –  
oder  entsprechenden Hinweis
von RAin, FAin für MedR Dr. Birgit Schröder, Hamburg, dr-schroeder.com

Laut Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) müssen 
 Dermatologen – wie alle Ärzte – seit dem 01.11.2020 die Dosierung des verord-
neten Fertigarzneimittels auf dem Rezept angeben. Die Dosierung wird als 
Pflichtangabe in § 2 Abs. 1 AMVV aufgenommen. Dadurch sollen die Arzneimittel-
sicherheit erhöht und Fehldosierungen vermieden werden. Diese Regelung gilt 
für Kassenrezepte und Privatrezepte. Von besonderem Interesse für Dermato-
logen sind die Regelungen für Rezepturen.

Im Grundsatz ist die Dosierung 
anzugeben

Die Dosierung wird softwaregestützt 
mithilfe der Verordnungssoftware hin-
ter dem zu verschreibenden Arznei-
mittel am Ende der Verordnungszeile 
aufgedruckt bzw. es erfolgt der Zusatz 
Dj (Dj = Dosierungsanweisung vorhan-
den: ja). Ausnahmen gelten für die 
 Verordnung von Betäubungsmitteln.

§ 2 Abs. 1 Nr. 7 AMVV

(1) Die Verschreibung muss enthal-
ten: 7. die Dosierung; dies gilt 
nicht, wenn dem Patienten ein 
 Medikationsplan, der das ver-
schriebene Arzneimittel umfasst, 
oder eine entsprechende schrift-
liche Dosierungsanweisung einer 
verschreibenden Person vorliegt 
und wenn die verschreibende 
 Person dies in der Verschreibung 
kenntlich gemacht hat oder wenn 
das verschriebene Arzneimittel 
unmittelbar an die verschreibende 
Person abgegeben wird.

Etwas anderes gilt ausnahmsweise 
nur dann, wenn dem Patienten ein 
Medikationsplan, der das  verordnete 
Arzneimittel umfasst, oder eine ent-
sprechende schriftliche Dosierungs-
anweisung der ärztlichen Person vor-
liegt. Zudem muss dies in der Ver-
schreibung von der verschreibenden 
Person kenntlich gemacht werden. 
Die AMVV sieht zwei spezielle Kon-
stellationen vor, in denen der Apo-
theker eine Ergänzung ohne Rück-

sprache mit dem Arzt vornehmen 
kann:
• Ist im dringenden Fall eine Rück-

sprache mit dem Arzt nicht mög-
lich, darf der Apotheker fehlende 
Angaben zur Gebrauchsanweisung 
oder zur Dosierung auf dem Rezept 
ergänzen (§ 2 Abs. 6 AMVV).

• Liegt dem Patienten bereits ein 
 Medikationsplan oder eine andere 
schriftliche Anweisung vor und sind 
die Angaben der Apotheke zwei-
felsfrei bekannt, darf der Apotheker 
den Hinweis darauf ohne Rück-
sprache mit dem Arzt auf dem 
 Rezept ergänzen (§ 2 Abs. 6a AMVV).

Merke

Bei Arzneimitteln, die unmittelbar 
an den Arzt abgegeben werden, 
kann auf die Dosierungsangabe 
verzichtet werden.

Regelungen für Rezepturen

Bei Arzneimitteln, die direkt in der 
Apotheke hergestellt werden, müssen 
weiterhin 
• die Zusammensetzung (Art/Menge) 

oder die Bezeichnung des Fertigarz-
neimittels, von dem eine Teilmenge 
abgegeben werden soll, sowie 

• eine Gebrauchsanweisung auf der 
Verordnung angegeben werden. 

Ausnahmen gelten auch bei Rezep-
turen nur dann, wenn das Arzneimittel 
an die verschreibende Person abge-

geben wird. Dies ergibt sich aus dem 
neu gefassten § 2 Abs. 1 Nr. 4a AMVV.

§ 2 Abs. 1 Nr. 4a. AMVV

(1) Die Verschreibung muss enthal-
ten: 4a. bei einem Arzneimittel, 
das in der Apotheke hergestellt 
werden soll, die Zusammenset-
zung nach Art und Menge oder 
die Bezeichnung des Fertigarznei-
mittels, von dem eine Teilmenge 
abgegeben werden soll, sowie 
 eine Gebrauchs anweisung; einer 
 Gebrauchsanweisung bedarf es 
nicht, wenn das Arzneimittel 
 unmittelbar an die verschreibende 
Person abgegeben wird.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Details zur Dosierungsangabe bei 
der KBV online unter iww.de/s4234

Leserforum

GOÄ: Können Kosten-
träger Diagnosen in Arzt-
rechnungen verlangen?
F R A G E :  „Die Angabe von Diag nosen 
gehört gemäß § 12 GOÄ nicht zu den 
zwingenden Angaben in einer Arzt-
rechnung. Dennoch verlangen  viele 
Kostenträger (insbesondere Beihilfe-
stellen) diese Angaben in der Rech-
nung. Ist dies korrekt? Gibt es hierzu 
spezielle Beihilfevorschriften?“

A N T W O R T:  Grundsätzlich ist die 
Angabe der Diagnose kein Pflichtbe-
standteil einer Rechnung nach § 12 
GOÄ, jedoch fordern Beihilfestellen 
und auch Versicherungen stets eine 
Diagnose zur Plausibilitätsprüfung 
(s. a. GOÄ-Kommentar des Deutschen 
Ärzteverlags [Kommentar Brück]). 
Auch das Bundesverwaltungsgericht  
(BVerwG) stellte fest, dass die Beihilfe-
vorschriften an keiner Stelle expressis 
verbis die Angabe der Diagnose verlan-
gen. Sofern notwendig, könne die Diag-
nose vom behandelnden Arzt nachge-
reicht bzw. korrigiert werden (BVerwG, 
Urteil vom 20.03.2008, Az. 2 C 19/06).



Trotz fehlender ausdrücklicher Ver-
pflichtung ist eine Angabe der Diagno-
se auf der Rechnung weit gehend 
 üblich. Als Rechtsgrundlage kann al-
lerdings nur die mutmaßliche Patien-
ten-Einwilligung (nicht die eines zah-
lungspflichtigen Dritten) dienen. Be-
stehen aufgrund der Art der Diagnose 
oder des Auseinanderfallens zwischen 
Patienten und Zahlungspflichtigen 
 Anhaltspunkte dafür, dass die Angabe 
von Diagnosen auf der Rechnung 
schutzwürdige  Belange des Patienten 
beeinträchtigen könnte, so muss diese 
zunächst unterbleiben. In Einzelfällen 
können sich auch Zweifel ergeben, 
den Langtext einer Diagnose anzuge-
ben, z. B. wenn Risiken einer Gesund-
heitsgefährdung des Patienten durch 
zu umfassende Aufklärung über Krank-
heiten mit infausten Prognosen oder 
gravierende psychische Erkrankungen 
vorliegen. Dann ist z. B. die Angabe des 
ICD-Schlüssels zu empfehlen.

Praxistipp

Aus der Praxis heraus ist fest-
zustellen, dass es bisher keine 
 Zurückweisung von Rechnungen 
durch Beihilfestellen bei Angabe 
der ICD-verschlüsselten Diagno-
sen gab. Grundsätzlich ist dazu zu 
raten, Diagnose texte auf Privat-
rechnungen anzugeben, damit 
die Rechnung auch für den Patien-
ten nachvollziehbar ist.
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Digitalisierung

DiGA-Verzeichnis online
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) hat die ersten 
digitalen Gesundheitsanwendungen 
(DiGA; auch als „Apps auf Rezept“ be-
kannt) in das DiGA-Verzeichnis aufge-
nommen (online unter  diga.bfarm.de). 
Diese Apps können auf Kosten der 
Krankenkasse verschrieben werden. 
Bislang sind eine handvoll DiGAs zu-
gelassen, eine spezielle App für die 
Dermatologie ist nicht darunter.

http://DiGA-Verzeichnis


Arbeitsrecht

Masernimpfpflicht nach IfSG – Folgen für die  
Vertragsgestaltung in Gesundheitseinrichtungen
von RA, FA MedR Dr. Tobias Scholl-Eickmann, Dortmund, und  
RA Jonas Kaufhold, Münster, kanzlei-am-aerztehaus.de

Nach § 20 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz (IfSG) müssen alle Personen, die in  einer 
Gesundheitseinrichtung nach § 23 Abs. 3 S. 1 IfSG – dazu gehören u. a.  Arztpraxen 
– beschäftigt werden sollen, einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern 
nachweisen. Das betrifft auch Angestellte, die nicht in unmittelbaren Kontakt mit 
Patienten kommen, z.  B. Reinigungskräfte. Ausnahmen bestehen u. a. für Per-
sonen, die vor dem 01.01.1971 geboren sind.

Pflicht zum Nachweis

Für die Anstellungsverhältnisse in 
 Gesundheitseinrichtungen gilt: Bei 
Neueinstellungen sind die Angestell-
ten verpflichtet, der Leitung der Ein-
richtung vor Beginn ihrer Tätigkeit 
nachzuweisen, dass bei ihnen ein aus-
reichender Impfschutz gegen  Masern 
besteht, dass sie immun sind oder 
aufgrund einer Kontraindi kation nicht 
geimpft werden können. Alternativ 
haben sie eine Bestätigung  einer 
staatlichen Stelle oder einer anderen 
Einrichtung, in der nach § 20 Abs. 8 
S.  1 IfSG die Masernimpfpflicht gilt, 
vorzulegen, dass einer der vorge-

nannten Nachweise bereits vorgele-
gen hat. Wird ein Nachweis durch den 
Angestellten nicht erbracht, ist das 
Gesundheitsamt zu informieren.  

Angestellte, die bereits am 01.03.2020 
in einer Gesundheitseinrichtung tätig 
waren, müssen die Nachweispflichten 
des § 20 Abs. 9 IfSG bis zum 
31.07.2021 erfüllen. Die Kosten für ei-
ne nachzuholende Masernimpfung 
und die Dokumentation im Impfaus-
weis oder in einer Impfbescheinigung 
werden von der gesetzlichen oder 
privaten Krankenversicherung getra-
gen. Die Kosten für ärztliche  Zeugnisse 
oder serologische Unter suchungen, 

wie z. B. die Bescheinigung über eine 
medizi nische Kontraindikation oder 
eine Titerbestimmung, müssen hin-
gegen von den Krankenversicherun-
gen nicht übernommen werden. 
Auch der  Arbeitgeber ist nicht zur 
Kostenübernahme verpflichtet.

Klausel für den Arbeitsvertrag

Der Angestellte darf, ohne den Nach-
weis vorgelegt zu haben, in der 
 Gesundheitseinrichtung nicht be-
schäftigt oder tätig werden. Im Fall 
des Beschäftigungsverbots entfällt 
die Vergütungspflicht des Arbeit-
gebers. Verstöße gegen diese Pflich-
ten stellen i. d. R. Ordnungswidrig-
keiten dar und können mit einer Geld-
buße von bis zu 2.500 Euro geahndet 
werden. Eine Klausel im Arbeitsver-
trag (für neue Angestellte, die nach 
dem 31.12.1970 geboren sind) kann 
mögliche Streitigkeiten vermeiden.

Um Streitigkeiten im Arbeitsverhältnis 
zu vermeiden, könnte eine Klausel zur 
Klarstellung in die Anstellungsver-
träge für alle neuen Angestellten, die 
nach dem 31.12.1970 geboren sind, 
aufgenommen werden (s. Kasten).

Klausel zur Masernimpfpflicht für den Arbeitsvertrag

„Der Angestellte ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den Nachweis nach § 20 
Abs. 9 S. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu erbringen, dass er gemäß den 
 Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz 
 gegen die Masern besitzt, gegen die Masern immun ist oder aus gesundheit-
lichen Gründen nicht geimpft werden kann. Der Nachweis kann auch durch die 
Vorlage einer Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer ande-
ren in § 20 Abs. 8 S. 1 IfSG genannten Einrichtung darüber, dass ein Nachweis 
nach dem vorstehenden Satz bereits vorgelegt worden ist, erbracht werden. 
Erfolgt der Nachweis nicht vor Aufnahme der Tätigkeit, kann dies dazu führen, 
dass der Angestellte nicht tätig werden und nicht beschäftigt werden darf. Für 
die Dauer des Beschäftigungs- und Tätigkeitsverbotes entstehen keine Vergü-
tungsansprüche des Angestellten. 

Hat der Angestellte den Nachweis nach § 20 Abs. 9 S. 1 IfSG nicht bis zum Be-
ginn seiner Tätigkeit erbracht, ist der Arbeitgeber abweichend von den Kündi-
gungsregelungen zur Kündigung dieses Arbeitsvertrags innerhalb der Fristen 
nach § 622 Abs. 1, 2 BGB berechtigt. § 626 BGB und die Regelung zur Probezeit 
bleiben unberührt. Wird gegen den Arbeitgeber in Folge eines Verstoßes des 
Angestellten gegen die Nachweispflicht nach Satz 1 und 2 eine Geldbuße nach 
§ 73 Abs. 1a Nr. 7a. oder 7b., Abs. 2 IfSG verhängt, hat der Angestellte den Ar-
beitgeber hiervon freizustellen.“
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